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ANFRAGE 

der Abgeordneten Schreiner,. Mag. Haupt 
an den Bundesminister fiir Gesundheit, Sport und Konswnentenschutz 
betreffend lebensmittelrechtlicher Vorschriften 

Mit dem Inkrafttreten des EWR kommt auf die österreichischen Fleischproduzenten 
eine völlig neue Situation zu. Durch die unklar defInierten EG- Richtlinien einerseits 
und das doch strengere österreichische Lebensmittelgesetz andererseits kann bei den 
österreichischen Fleischproduzenten eine wachsende Unsicherheit festgestellt werden. 
Um eine Diskriminierung unserer Fleischproduzenten zu vermeiden, sollten klare 
Übergangsbestimmungen defIniert werden. 

Das Vorhaben, Österreich zu einem "Feinkostladen" in Europa zu machen, ist 
sicherlich eine große Chance. Doch müßten hier von Seiten des Staates geeignete 
Strategien und Vorschläge erstellt werden. Ein geeignetes Marketingkonzept ist dafiir 
unabdinglich. 

Da derartige Konzepte nicht vorliegen, stellen die unterzeichneten Abgeordneten an 
den Bundesminister fiir Gesundheit, Sport und Konswnentenschutz die nachstehende 

Anfrage 

1. Ab wann soll die EG- Frischfleisch- Richtlinie fiir österreichische Betriebe gelten? 

2. Welche Übergangsvorschriften sind vorgesehen? 

3. Welche Übergangsfristen sind vorgesehen? 

4. 1st der freie Warenverkehr österreichischer Produkte im EG- Rawn gesichert? 
a) wenn nein, warwn nicht? 
b) wenn ja, nach welchen Qualitätsvorschriften? 

5. Nach welchen Qualitätsvorschriften dürfen Waren in Österreich verkauft werden? 

6. Können österreichische und EWR- Unternehmen in Österreich zu den gleichen 
Bedingungen ihre Produkte verkaufen ? 
a) wenn nein, wie wird man einer Diskriminierung begegnen? 

7. Werden Sie auf dem Verordnungsweg Ungleichheiten zwischen·österreichischen 
und EWR- Erzeugern ausräwnen? 
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8. Was gedenkt die BundesregiefWlg zu tun, falls Betriebe aufgrund von 
Ungleichheiten insolvent werden? . 

9. Gibt es etwaige Vorkehrungen dafur? 
a) wenn nein, warwn nicht? 
b) wenn ja welche? 

10. Sieht die Bundesregierung eine besondere Kennzeichnungspflicht fur Produkte, die 
nicht dem österreichischen Standard entsprechen, vor? 
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